
Art. 27

Art. 27 
 
Sonstige mit der Erteilung des Religionsunterrichtes an Volksschulen von der Kirche betraute Personen 
müssen die bayerische oder eine andere deutsche Staatsangehörigkeit besitzen; der Staat kann ihrer 
Verwendung widersprechen, falls er ihre Vorbildung für nicht genügend erachtet.


